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rGrenzen In der 10-) Medizin
Verfügbarkeıit ber das Leben‘.jf

urt Koch
Vescovo di Basılea

Grenzen, WE eSs solche für den Menschen heute überhaupt nocht g1ibt, schel-
LE VOL em dazu da se1IN, überschritten werden. enn der heutige Mensch
versteht sich ıIn erster Linie nicht als e1N begrenztes, sondern als en grenzenlos
ffenes ebewesen Dieses Selbstverständnis hat nicht 11UL uswirkungen im alltäg-
lichen Leben und Zusammenleben der Menschen, in dem viele Grenzen, die
firüher problemlos respektiert wurden, heute nıcht mehr eingehalten werden. 1eSs
gilt erst recht iIm wissenschaftlichen beiten und Forschen, bel dem Grenzen cehr
bald als wiıillkurlıche Entscheide VO  > AUSSEIl betrachtet werden. enn 11a11 lässt sich
VO Prinzıp der sgrenzenlosen Mac  arkeı leiten. Iheses Prinzıp hat TEe1IlCl In der
Geschichte der Menschheit eine an Entwicklung hinter Sich, der ich In einem
ersten chritt eEIWAa: nachgehen will, die heutige omplexe Problemsituation
besser verstehen können2.

Prinzip der grenzenlosen Mac  arkeıt

«Nur das, Wäas WIT selbst machen können, verstehen WIT AUS dem Grunde»3. Miıt.
diesem philosophischen Grundsatz hat Immanuel Kant, dessen zweihundertsten
odestag WIT In diesem Jahr begehen, das Selbstverständnis des neuzeitlichen

Vortrag bei der Generalversammlung der Vereinigung Katholischer Arzte der ChweIlz INn Solothurn
März 2004

2 Vgl SOTTOPIETRA, Wissen (aUSs der aufe. De Aporien der neuzeitlichen Vernunft un der Chrıstlıche
Weg ım Werk DOnN Joseph Ratzınger, Regensburg 2003, bes 5-=1 Die TDsunde der Neuzeit.

KANT, LE} Johann Pflücker DO:| 1776, In ants Briefwechsel 1L, 5-1 Gesammelte
Schriften AIlL, erın 1922, 5 /
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Menschen programmatisch auf den Begriff gebracht. enn der moderne ensch
versteht sich als das handelnde esen SchlecC.  In, das machen 11USS

Dieses Prinziıp der Mac  arkeıit er Wirklichkei bildet den entscheidenden
Wendepunkt In der neuzeitlichen Entwicklung, WI1e mıt hbesonderer Prägnanz
bereıts VOI G(Giambattista ViICO 1Im 17 Jahrhundert formuliert worden 1st. enn die-
Ser italienische Philosoph hat den Wahrheitskanon des Mittelalters völlig auf den
Kopf gestellt.

Fur das Mittelalter ist das Seıin selbst wahr und damit auch erkennbar, weil Gott,
der der Intellekt SCHNIeC  ın 1st, das Seın gedacht und damıt auch gemacht hat
enn Gottes Denken und Erschaffen SINd identisch. Menschliches Denken ist VO  —

er ach-Denken des SEeINSs selbst Diese Grundüberzeugung hat das scholasti-
sche Denken In der Formel ausgedrückt: erum est en  ® «  as Seın ist die Wahrheit»
Dieser Grundüberzeugung hat 1C0O SEINE eigene Formel entgegengesetzl, die eISs-
ST erum Quia factum. 1eS$ bedeutet, dass der Mensch nicht mehr das Seıin und
sSe1INe unabänderliche Logik a 1Ss wahr betrachtet, sondern 1Ur och das Faktum, das
VOIN ihm (‚esetzte und Gemachte: Als wahr erkennbar ist für ulls 1Ur das, Was WIT
selbst gemacht en IC das Seın selbst, sondern alleın das, WaSs WIT Menschen
machen, bildet VON 1U  — den eigentlichen Bereich des Erkennbaren.

amı TEINC konnte nicht Se1IN Bewenden en Zu seıiner vollen Wirkung
kam das neuzeitliche rogramm erum quia factum erst adurch, dass mıiıt einem
zweıten Motiv verbunden wurde, das hundert Te später arl Marx mıit seinem
berühmt gewordenen Satz formuliert hat, die Philosophen hätten die Welt bisher
1LUFr verschieden interpretiert, ame aber entscheidend darauf A,  9 die Welt
verändern. die Stelle des Verum quia factum trıtt 1U das eEUEe Programm erum
Quia faciendum: Wahr und erkennbar ist nicht mehr 1Ur das, Was der Mensch
gemacht hat, sondern wahr ist allein die Weltgestaltung und Weltveränderung. Die
bisherige Herrschaft des Faktum wird cse1it der Miıtte des 19 Jahrhunderts ıIn zunehNh-
mendem AasSse abgelöst HC die Herrschaft des Faciendum, des Machbaren und
deshalb des achenden Diese Ablösung hat VOT em eINE dreifache
KONSEequenNZ den Jag gebracht.

Das Denksystem des Marx1iısmus und In seINer och korrumpierteren orm
des Kommunismus und Se1ıNer Praxıs hat erstens versucht, auch und gerade den
Glauben selbst dem Bereich der Mac  arkeit e1IN- und unterzuordnen4. enn 1er
wIird die VoO Menschen selbst machende und geradezu IA erschaffende Zukunft

Vgl Aazu die iIirühen Analysen bei RATZINGER, Die Chrıiıstliche Brüderlichkeit, München 1960, bes 26-32;
DERS., Einführung In das Christentum, München 1968, Des. 43-48
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des Paradieses auf Erden zugleic als der Sinn des Menschen und der Welt BO-
geben, dass die Sinngebung auf die ene des Machenden transportiert
wird und schliesslich der Sinn des Menschen und das aCcC  are mıteinander iden-
tiliziert werden. 1eSse Gleichsetzung kommt TEl eınNner Quadratur des Kreises
gleich. enn auch der Marx1iısmus konnte das aC  are als Sinn 1U versprechen
und dem «Gilauben» ZUrLF Entscheidung anbieten. Auch stellt sich SOM als e1in
«Glaube» heraus, TEeUNC als e1In Aberglaube die Mac  arkeı des (janzen. Dieser
Aberglaube hat gefährliche, Ja odlıche Konsequenzen den Jag gebracht. DIie
marxistische Gesellschaft hat ulls nicht das verheissene elICc. (Gottes auf en
gebracht, sondern uns 0OSS mıiıt einer Diktatur der Parteı und ihrer Klasse
versehen. Das Scheitern des marxistischen aubens bestätigt die tiefe ahrher
die der Philosoph Odo arquar': ausgesprochen hat «Wer die FErde ZU Himmel
machen WIlL, macht G1E zuverlässig ZUE olle» Das Zzwanzigste Jahrhundert belegt
diese Einsicht iın dramatischer Anschaulic  el un unmissverständlicher
kEindeutigkeit.

Miıt innerer Logik MUSSTIEe der Marx1ısmus zweıtens dem Menschen die ra
ach seiner erkun und damıit die T& ach dem er der Welt als eine SINN-
lose ra ausreden. enn Za nicht mehr die geschafifene Welt, der Mensch
selbst INUSS die WITKIliche Welt allererst hervorbringen. enn erst die VO Menschen
emachte «Schöpfung» wird eIwAas taugen. Das Faciendum, die Mac  arkeit, welst
den Menschen 1U  > auf die Zukunft dessen hin Was selbst erschaffen annn In
geradezu beängstigender Weise hat daraus FrnNns OC die Konsequenz geZ0OBEN,
dass nicht das wahr SeIN kann, Was WIT Menschen erkenne wahr GEe1 vielmehr
allein die Veränderung und dass olglic dıe Kathedrale der Zukunft das
Laboratorium und die Markuskirchen der eıt die Elektrizitätswerke Se1IN
werdene. Ebenso War 06 überzeugt, dass keine Unterscheidung zwischen
Sonntag und Werktag mehr geben werde und dass der Mensch keines abbats mehr
edürfe, weil der Mensch In em Se1IN eigener chöpfer SEeIN werde?.

Damit wird TEeUNC drittens der Mensch selbst auf en Factum oder gar e1Nn
Faciendum reduziert. DIie Planbarkei des 11eU erschaffenden Menschen und die
Manipulierbarkeit des Menschen uUurc. SeıIn eigenes Planen lassen 1U  > den

MARQUARD, Moratorium des Alltags. Eine kleine Philosophie des Festes, 1n HAUG /ARNING
(Hrsg.), Das Fest Poetik un Hermeneutik München 1989, 684-691, z1it. 689

BLOCH, INZIP Hoffnung. Tankiur 1959, 928f. Vgl HARTL, Der Begriff des Schöpferischen.
Deutungsversuche der Dialektik UrCı Ernst OC und Franz DON Baader, Frankfurt 1979
Ebd 1071
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Menschen Vvollends als handelndes esen verstehen, das STEeTIS EIWAS machen IN1USS

und das miıt sSeINeEeMmM Machen In subtilere Bereiche vordringt. Vor em die
rasantien und ınabse  aren Entwicklungen In der Biomedizin führen einem

Selbstbild des Menschen als Macher seiner selbst und damit einer K«CTEU-

H0 CONTLINUGAG In korm pränataler Diagnostik und Therapie»8. Insofern verstärken die
biomedizinischen Möglichkeiten das Machtbarkeitsdenken iIm Gesun:  eits-
och weiter? Und diese Machbarkeitseuphorie (ver-)führt erfahrungsgemäss

einer welltleren Verfestigung eINES biologistisc reduzierten Menschenbildes und
eiInNner voranschreitenden Versachlichung des menschlichen Lebens ıe Sprache,

die In diesen Forschungsgebieten oft verwendet wird, 1st erschreckend und alar-
mierend zugleich, WE 1mM IC auf menscniliche Embryonen In eiINer oft erstaun-
ich unbefangenen else VOIN «Materlal», VON «Zellhaufen» oder VO «Rohstoff
mbryo>» gesprochen wird Solche Rede ist verräterisch:;: S1E verrat VOT em, dass
Forscher, aber auch Politiker, oft das Staunen ber das under des menschli-
chen Lebens hinter sich gelassen en, weil S1Ee den Menschen auf en Factum und
e1iINn Faciendum reduzieren.

Grenzen der Machbarkeit 1 den (ırenzen
des menschlichen Lebens

Von er ann nıcht erstaunen, dass das Prinzip der grenzenlosen
Mac  arker cselbst den (ırenzen des menschlichen Lebens nicht halt macht, WI1e
das Problem des Schwangerschaftsabbruchs Beginn des menschlichen Lebens
einerseıits und das Problem der Euthanasie Ende des menschlichen Lebens
anderseits zeigen. enn el1| TOoObleme SINd unlösbar miteinander verbunden.
Wenn sich bel der Problematik des Schwangerschaftsabbruchs die Meinung iImmer
deutlicher durchgesetzt hat, dass der e  nn des menschlichen Lebens In der Hand
des Menschen selbst liegt, dann INUSS 1Ur als konsequent erscheinen, dass auch
das Ende des menschlichen Lebens iImmer mehr In die Hand des Menschen celbst

KAMPHAUS, Von Designer-Babies un Gotteskindern. edanken Gentechnik un pränataler
Diagnostik, In NACKE ST. ERNST (Hrsg.), Das Ungeteiltsein des Menschen. Stammzellenforschung und
Präimplantationsdiagnostik, Maiınz 2002, 222-230, zıt. 224 und 226

Vgl [USTITIA E PAx (Hrsg.) Machbares Leben? In der Medizin, Zürich 1998, bes Kapitel Vgl fer-
Der FURGER KOCH, Verfügbares Leben? Ie Wertung des menschlichen Lebens In der gegenwärtigen
Gesellscha, (1LUS der IC christlicher ern 1978
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gele wird Und WeTr den staatlichen Schutz des menschlichen Lebens seiInem
Beginn preisgibt, wird dassselbe auch für das Ende des menschlichen Lebens gel-
tend machen.

Diese fatale Konsequenz hat beispielsweise Hans Kung mıt unerbittlicher Logik
geEZOBEN: Wenn schon der Anfang des Menschenlebens ott In die
erantwortun des Menschen gestellt» 1Sst, «WAarTe da nıcht konsequent anzunenh-
INEI), dass auch das Ende des Menschenlebens mehr als bisher In die erantwortiung
des Menschen gele ist VO  > demselben Gott, der 1U  > einmal nicht will, dass WIT ihm
eine erantwortung zuschieben, die WITr selber iragen können und sollen Miıt der
Freiheit hat ott dem Menschen auch das ecC ZULTE vollen Selbstbestimmung SCHE=
ben»10 Mıt dieser atalen KOonsequenz wird die Logik des christlichen aubens
geradezu auf den Kopf gestellt; G1E bringt deshalb den Tag, dass In der heuti-
gen Gesellschaft den (ırenzen des menschlichen Lebens das sich I1NeIN-

schenurtümliche ethische ewusstsein immer mehr erlischen Tro dass der
Mensch nicht ber einen anderen Menschen und auch nicht ber sich cselbhst verfü-
SEeN darf, dass das menscnhliche en vielmehr VO  u der mpfängnis bis seinem
natürlichen Tod unantastbar 1st

Die Erosion der ethischen Grundüberzeugung VO unantastbaren ec des
Menschen auf en zeigt sich bel der Problematik des Schwangerschaftsabbruchs
VOT em darin, dass die elementare Überzeugung STEeIS mehr dem ethischen
Bewusstsein entschwıinden Tro dass e1N Schwangerschaftsabbruc selbst dort,

straffrei bleibt, e1Nn erstioss das ec auf Leben und deshalb verfas-
sungswidrig ist11ı DIie Ursache für diese krosion dürfte In der atsache liegen, ass
die Zustimmung ZUr Fristenregelung In der chweiz VOLr em mıt dem
Argument der Selbstbestimmung der TAau erreicht wurde. Weitestgehen: BE
lendet wurde ingegen die Selbstbestimmun der Arzte und überhaupt des medi-
zınischen Personals. Von er ran sich FE  — der Schutz der Selbstbestimmung
der Medizinalpersonen aul. S1e mMuUusSsen davor geschützt werden, dass G1E nicht
einer Abtreibung und damıiıt einer andlung CZWUNSCH werden dürfen die
hnehin dem arztlichen OS widerspricht. ES ist 1U  — höchste Zeıt, das (1ewl1ssen
des medizinischen Personals achten und schützen. enn der Selbst-
bestimmung der Tau steht die undelegierbare Verantwortung des medizinischen

JENS KÜNG, Menschen-würdig sterben. Ein Plädoyer für Selbstverantwortung, München 1995, 59-

11 Vgl Neun Leitsätze A Schwangerschaftsa.  uC| Kirche un Öffentlichkeit Veröffentliichungen der
Theologischen KOommission der chweizer Bischofskonferenz, reiburg (Schweiz) 2001
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Personals gegenüber, die auch VO aa respektiert werden INUSS, und ZWar In der
Überzeugung, dass das, Wäas e1IN staatlıches (jesetz rlaubt oder zumindest nıicht
bestraft, eshalb och an nıcht thisch Trlaubt Ist. 1U  > der aa die
Abtreibung bestraft oder innerhalb der TEeUINC. willkürlich festgesetzten T1S
VOINl ZWO ochen straffrei lässt, G1E bleibt auf jeden Fall T1ötung ungeborenen
menschlichen Lebens und damıiıt e1INn ersti0oss das Tötungsverbot.

Aanz eEUue€e Aktuahtät hat ıIn der Gegenwart ıIn 9anz Kuropa 1Im allgemeinen und
In der chweiz Im Speziellen das Problem der Euthanasie erhalten DIie Strömungen
In der heutigen Gesellschaft sind sehr stark, die en sogenanntes «menschenwürdi-
gES Sterben» ermöglichen wollen und deshalb VO Staaft fordern, dass die SO86-
nannitie «Freitodhilfe» als ega. zulässt. kın nicht unwichtiger ass dieses
Postulates sind JEWISS die medizinisch-technischen Möglichkeiten, einen Menschen

terben gewaltsam hindern Von er ran sich die ethische Forderung
auf, dieser medizinischen (Gewaltsamkeit (Grenzen seizen Auf der anderen Seite
entspricht In ethischer 1C aber auch nicht der Menschenwürde, den Menschen
IO sogenannte «Freitochilfe» 1Im umgekehrten Sinn terben als der etzten
Lebensphase gewaltsam hindern, ihn gleichsam 1Ur «gesund sterben» las-
sSe  - Von er MUSSsSen auch der menschlichen Verfügbarkeit ber das terben
(ırenzen gesetzt Se1IN.

Wenn das menscninliche en weder gewaltsam verlängert och gewaltsam VOlI -

kürzt werden darf, dann ist ethische Pflicht, die Ur jedes Menschen auch In
seıinen erhbärmlichen Lebenssituationen erkennen und anzuerkennen. ennn
das beschädigte menschliche en nicht erträgt, der erträgt ıIn ahrheı die
ur nicht, die der Mensch auch In den erbärmlichsten Lebensumständen NWI-
derruflich hat»12. Diese ur des Menschen besteht elementar darin, dass der
Mensch In der ganzen Schöpfung das einzige Lebewesen ist, das deshalb wirklich
sterben kann, weil seinen eigenen Tod WEe1ISS Dem Menschen darf deshalb
Se1IN terben nicht werden, weil damıt zugleic SEe1IN Menschsein In ra
gestellt würde. Sterbehilfe kann vielmehr 1Ur Lebenshilfe Se1IN, die darın besteht,
den Menschen In der etzten ase SEeINES Lebens, nämlich In seinem Sterben,
menschlich begleiten!3.

{ JÜNGEL, Meıine Z eıit steht In Deimnen Händen (Psalm 5317 716). Zur ur des befristeten Menschenlebens,
In DERS., Indikative der Na Imperative der reihel Theologische Eroörterungen LV, übingen 2000,
58-83, zit.

Vgl Die ur des sterhbenden Menschen. Pastoralschreiben der Schweizer 1SCHNO{fe ZUr Ta: der
Sterbehilfe un! der Sterbebegleitung Pastoralschreiben 9, ribourg (Schweiz) 2002
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(renzen in Biomedizın und Gentechnik

DIie TODleme des Schwangerschaftsabbruchs und der Euthanasie dokumentie-
ren In er Deutlichkeit, dass die Achtung der Menschenwürde gerade den
(ırenzen des menschlichen Lebens, seiInem schlechthinnigen Begınn bel der
Zeugung und SeINeEemM schlechthinnigen Ende 1im Tod, In der heutigen Gesellschaft
auf dem Prüfstand steht INZU kommt, dass sich e  nn des menschlichen
Lebens [S915 Gefährdungen eingeste en aufgrund der rasantien ntwicklungen
In der Gentechnik und In der Biomedizin, alSO In jenen Forschungsdisziplinen, die
unfier dem Oberbegriff der «Lebenswissenschaften» zusammengefasst werden14.

Es ist el nicht unwichtig, rüuckblickend In Erinnerung rufen, dass der dies-
bezügliche Forschungsprozess bereits mıt der Entwicklung der künstlichen
Empfängnisverhütung begonnen hat, die INan als technische Herstellung VOIN

Unfiruchtbarkei beurteilen I1USS5 Diese aber ist csehr bald fortentwickelt worden ZU[E

technischen Herstellung VOIN Fruchtbarkei nämlich ZU[!r künstlichen Befruchtung
ausserhalb des Mutterleibes In DILFrO 1ese bildet ihrerseits die Voraussetzung für
die Präimplantationsdiagnostik, bel der eın 1Im Reagenzglas erzeugter Embryo auf
seiINe erblıiıche Belastung hin überprüft wird, in 1Ur dann in die Gebärmutter
der Frau implantieren, WE als rblich unbelastet eteste worden ist Wenn

ingegen A Trblich elastie beurteilt WIrd, wird er vernichtet. Die
Präimplantationsdiagnostik dient insofern nicht, WIe der ame schönfärberisch VOT-

g1bt, der 1agN0Se, sondern ist VOINl vorneherein auf Selektion VOIN menschlichem
en ausgerichtet. S1e ahndet nicht 1Ur ach den chwächen, sondern ach den
Schwachen S1e zielt auf die Vernichtung VOIN Embryonen und auf den prinzipiellen
Ausschluss VON behindertem Leben

ES versteht sich VOIN selbst, dass sich daraus gefährliche KOnNsequenzen für den
gesellschaftlichen Umgang mıt behindertem Leben ergeben. ur nämlich die
Präimplantationsdiagnostik staatlich legalisiert, würde die immer entschie-
dener geste werden, en behindertes Kind überhaupt ZUrFr Welt gebrac
worden ist In etzter ONSEQqUENZ würde mMensc.  1C. Behinderung gesellschaftlich
vorwertf- und Luristisch anklagbar werden. In diese fatale ichtung welst jedenfalls
die Entscheidung des obersten französischen Berufungsgerichts ım Te 2001, das

Vgl KOCH, erzZicCı des Lebens willen, 1n: Schweizerische Kirchenzeitung 143 (2003) 164-170
Ferner: en Oberrhein. Gemeinsames Hirtenwort der 1SCHOTie VOIN reiburg, Strasbourg uıund Aase.

biomedizinischen und gentechnischen Herausforderungen (2002)
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hbeli eINem hbehindert geborenen Kind den Eltern einen en Schadensersatz ZUS6-
standen und el VOINl einem «Recht, nicht eboren werden», gesprochen hat

DIie Technik der In-vitro-Fertilisation hat weitere Folgeprobleme den Jag
gebrac mıt der Existenz VOIN überzähligen Embryonen, die als biısher unvermeild-
bare TOdukTie dieses medizinischen Verfahrens betrachtet werden mMmussen Von
er wIrd die Forderung erhoben, diese sogenannten «überzähligen» Embryonen
für die Forschung mıit embryonalen Stammzellen verwenden dürfen Wer mıit der
eisernen 0gl der Forschung einigermassen vertirau 1st, wird TEeUILC. davon AUS-

gehen mMUSSenNn, dass csehr hald zuwenig überzählige Embryonen ZUTE erfügung STEe-
hen werden, den Bedartf der Forschung decken Es wird a 1S0 unwillkürlich
zunächst ZU Import und dann, den INATUC. einer intolerablen Doppelmoral

vermeiden, ZUL Herstellung VOIL Embryonen 1m eigenen Land kommen, die
Forschungsvorhaben realisiıeren können. «Überzählige» Embryonen können
zudem bewusst paradox Tormulieren auch ezielt entstehen.

Als nächster chritt wartet gEWISS das therapeutische Klonen auft se1ıine
Realisierung, nämlich die künstliche Herstellung VOINl Embryonen, die alSs Aasıs für
die EFntnahme VOIN embryonalen Stammzellen dienen sollen eım therapeutischen
Klonen nthält der eklonte Embryo ausschliesslich die genetischen Anlagen des
Patiıenten, ist also sSeıIN Klon, der als Lieferant der begehrten Stammzellen genutzt
wIrd. el wird der Embryo alleın mıiıt dem WEeCcC hergestellt, der
tammzellenproduktion geopfert werden, dass der Embryo letztlich einer
Ware verkommt. Miıt diesem Verfahren könnte ZWalr nicht 1LUFr das Problem der
Knappheit verfügbaren Embryonen gelöst werden, sondern auch das schwierige
Problem der Verträglichkeit, da beim therapeutischen Klonen die Stammzellen AUS

eiInNemM mıiıt dem rbgu des Patienten geklonten Embryo entnommen werden, also
gleichsam «Spender» und «Empfänger» identisch SInNd. Damıt würde die ansonsten
befürchtete Abstossreaktion überwunden werden können. Da aber die künstliche
Herstellung VO  > Embryonen In celektiver Absicht als medizinisch-technische
Vernutzung VOINl menschlichem Leben in einem sehr frühen tadium beurteilen
Ist. wird das MenscC  16 Leben, WI1Ie die Deutschen 1SCNOTe mıt Recht betont
aben, ZU «Ersatzteillager» degradiert!>.

Vom therapeutischen Klonen ınterscheiden ist schliesslic. das reproduktive
Klonen, bei dem die Herstellung einer genetischen opie eINes bereits eDen-
den Menschen und damıt Menschenzüchtung geht amı jedoch wird die

|D)EUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, Der ensch. sein eigener Schöpfer? /u Fragen DOnN Gentechnik un
Biomedizin, ONn 2001,
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(ırenze zwıischen der Erforschung VON therapeutischen Möglichkeiten und
der gentechnologischen anipulation des menschlichen Lebens fliessend.

Mit diesen Möglichkeiten des Selektierens, Züchtens und Vernichtens VON
menschlichem en TO der Mensch Vvollends seinem eigenen Produkt WEeT-
den amı ist 1SC. eine Irreversible biomedizinische und gentechnologische
Automatik In ewegun eDrac worden, die kaum mehr auizuhalten 1st ınen
olchen Dammbruch behaupten, ist nicht ethischer Alarmismus, sondern reali-
stische Wahrnehmung der Logıik der Forschung selbst Der uzerner Ethiker Hans

Münk hat mıit ec geurteilt, dass angesichts der heutigen Forschungslage
«für eine Empfehlung des Grundsatzes <Pprinc1ipiis obsta> ohl schon späat SeIN
dürifte»16. Dieses realistische Urteil darf anderseits aber eın ass ZUr Resignation
und A Suspension der ethischen ra sSeiNn enn ieg‘ In der atur der aCc  e?
dass angesichts der Nnien Entwicklungen In den Lebenswissenschaften die ethi-
sche Reflexion immer erst nachträglich und damıit spät einsetzen kann. eute aber
stellt S1E sich mıt 11150 grösserer Dringlichkeit!7,

Moralischer Status des menschlichen Embryos
Das ethische Problem besteht ım ern darin, dass WITr auch und gerade dann,

WEeNnNn WIT In Erfahrung gebrac aben, Was WIT technisch können, damıit och
ange nicht erkundet aben, Was WIT thisch dürfen enn nicht a  eSs, Was künstlich
möglich 1st, verdient die Ehrenbezeichnung «Fortschritt» Fortschrittlich ist viel-
mehr IL1Ur das, Was dem Menschen und seinem Leben dient azu ehören aber

16 MÜNK, Genügt ein Forschungsethos? Überlegungen ZUr Forschungs-Verantwortung angesichtsbiowissenschaftlicher Entwicklungen, in C(OomMmMunIlo. Internationale Katholische Zeitschri 31 (2002)
498-512, zıt. 309

Vgl FISCHER, Konfliktfelder des Lebens. Theologische Studien V 10€; öÖttingen 1998;
HOLDEREGGER MÜLLER SITTER-LIVER ZIMMERMANN-AÄCKLIN (Hrsg.) T’heologie und biomedizinische

Grundlagen un Konkretionen, reiburg (Schweiz)-Freiburg l. Br. 2002: HUBER, Geheimakte
Leben Wie die Biomedizin en un UNSETe Weltsicht verändert, Frankfurt 2000:; HÜBNER,
Die CuC Verantwortung für das en ım /Zeitalter DON Gentechnologie und Umwe.  rLISEe, München
1986: KAMINSKY, Emöbryonen, und Verantwortung, übingen 1998; ORFF BECK MIKAT
(Hrsg.), Lexikon der L0€| G(üterslioh 2000:; MIETH, Die atur der Gene. Biotechnik zwischen
Machbarkeit un Menschenwürde, reiburg Br. 2001: DERS.., Was wollen wır können? ım /Zeitalter
der Biotechnik, Freiburg Br. 2002; NACKE ST. ERNST (Hrsg.) Das Ungeteiltsein des Menschen.
Stammzellforschung und Präimplantationsdiagnostik, Maınz 2002:;: SCHOCKENHOFF, des Lebens.
Fin theologischer Grundriss, Maınz 1993; VON SCHUBERT, Evangelische und Biotechnologie,Frankfurt a.M.-New York 1991
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Selektieren, Züchten und Klonen als Forschungsziele sicher nicht enn die
Herstellung VOI und die orschung mıiıt embryonalen Stammzellen Seiz gerade die
Zerstörung VONN Embryonen Im Blastocystenstadium VOTaus Damıt stellt sich erneut
die elementare rage, Wdas e1INn Embryo ist und Wanlll individuelles menschliches
en beginnt.

4.1 Graduelle Schutzwürdigkeit des mensc  chen mbryos?
(1emäss naturwissenschaftlicher 1NS1IC. und theologischer Überzeugung ist

VO Zeitpunkt der Befruchtung, a 1S0 der Vereinigung VOI E1l- und Samenzelle,
menschliches en gegeben, das sich fortan kontinuierlich weiterentwickelt.
Deshalb [11US5S5 der Menschenwürdeschutz, beziehungsweise der Lebensschutz auch
dem Embryo zukommen. TIrotzdem werden auch heute och andere, VON dieser
grundlegenden Überzeugung abweichende Annahmen ber den Begınn des
menschlichen Lebens vertreien, die ich 1ImM folgenden kurz eroörtern

ıne heute weiıt verbreitete Konzeption lässt das menschnhliche Leben erst mıiıt der
Nidation beginnen, mıit der Ekinnistung der befruchteten Kizelle In der Gebärmutter

den Uunften bis achten Jag der Schwangerschaft herum. Hınter dieser
Konzeption steht die Annahme, dass die Menschenwürde und damıiıt auch die
Schutzbedürftigkeit allererst mıiıt der In der Nidation erfolgenden «Adoptlion» des
Embryos uUurc die utter entstehe. Daraus wird der chluss SCZOBgEN, dass alle
extrakorporal Z  u Embryonen, die gemäss Entscheidung des Arztes oder der
utter nicht ZU!r Ekinnistung bestimmt SInd, ungeschützt leiben und für verschie-
denen eDTaulC und Verbrauch YASN Verfügung stehen sollen dieser Annahme
ist zweifellos richtig, dass sich e1N Embryo ohne utter nicht ZU FOötus entwickeln
und auch nicht geboren werden annn 1eSs kann aber nıcht bedeuten, dass der
Embryo angesichts der In ihm angelegten genetischen Information uUrc die
Nidation In seInNemM ontologischen Status grundlegend verändert würde. Die gewIlss
eindrucksvolle personalistisch orlentierte Konzeption der einzigartigen WEeIl-
Einheit VON Embryo und utter ran zudem die Leiblichkeit des Menschen mıiıt
seinen biologisch-somatischen Grundlagen in ungebührlicher Weise In den
Hintergrund und berücksichtigt viel wenig die Tatsache, dass mıit der

15 Vgl ERNST, Stammzellenforschung un Embryonenschutz. Überlegungen ZUr aNnNgemeSSeENEN
Diskursebene (AUSs theologisch-ethischer IC IN timmen der Zeıit 126 (2001) 579-590: LEHMANN,
10€ und Menschenrechte. Reflexion ber die Gefährdung un die Ur des menschlichen EmöOÖryo,
In LOsservatore Komano. Wochenausgabe In deutscher Sprache NT. 47, Seiten 10-11, und Nr. 45 Seiten
11-12
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Verschmelzung VON E1- und Samenzelle eine eue€e biologische Realıtät beginnt.
Schliesslich ist das Lebensrecht des Embryos keineswegs In der Annahme eıtens
der utter begründet, sondern iIm Lebensrecht des Embryos selbst

Als weılıtere These wird vertiretien, dass der €  nn des menschlichen Lebens
jenem Zeitpunkt anzusiedeln sel, dem die Möglichkeıi elIner Mehrlingsbildung
ausgeschlossen 1St, a 1S0O ungefähr dreizehnten Jag In der Embryonal-
entwicklung. Dahinter steht die Annahme, dass INa VON individuellem en 1Ur

sprechen könne, WE dieses en nicht mehr In der Lage 1st, sich teijlen. 1er
liegt der TUN! dass sich die Forschung mıiıt Embryonen bis VAHR vierzehnten Jag
beispielsweise In Grossbritannien durchgesetzt hat 1ese ese bildet für die
chrıstlıche die Herausforderung, den edanken der Individualität angesichts
der Realität der Zeilteilung NEeuUu durc.  enken Vor em wird vordringlich
se1n, zwischen Individualität und Singularität unterscheiden und el niıcht
verwechseln.

Des weıiteren wird behauptet, der Embryo könne eshalb nıcht Jräger der
Menschenwürde und des Lebensrechtes SeIN, da das esen des Menschen In sSeInNeM
Selbstbewusstsein und In selner Fähigkeit ur Selbstbestimmung hbestehe
Demgegenüber gilt betonen, dass der Mensch gJEWISS auch, aber nicht NUr ein
Vernunitwesen ist enn das menschliche en ist keine Erscheinung der Freiheit,
sondern deren vitales Fundament. ıe MenNnsc.  I® Freiheit und Selbstbestimmung
eiz Leben VOLauUus und nicht umgekehrt. Verhielte sSich anders, musste der
Lebensschutz nıcht 1U beiım Geisteskranken und omatosen suspendiert werden,
sondern könnte das Leben des Menschen auch während sSeINES cnNlaies nıcht mehr
als geschützt gelten. 1eSs aber würde ahstrusen Konsequenzen führen

ere Konzeptionen des Beg1inns menschlichen Lebens un:! damit des
Lebensschutzes orientieren sich der selbständigen Lebensfähigkeit des ungebo-

Kindes ausserhalb des Mutterleibes und identifizieren den Zeitpunkt des
Lebensschutzbeginns mıt der Lebensfähigkeit des Fötus bei eiIner Frühgeburt. Noch
weltergehendere Thesen lassen das mensc  1C en erst mıit der Geburt begin-
Nnen oder gar einige ochen ach der Geburt, WI1e dies beispielsweise der australi-
sche kEthiker Peter Sınger postuliert. amı aber wird das Lebensrecht des
Menschen völlig VOINl der sozlalen Anerkennung abhängig gemacht und In der (0)
die Forderung ach eıiner ınantastbaren Menschenwürde VON TUn auf haltlos

Diese verschiedenen Thesen kommen darın übereın, dass S1e davon ausgehen,
dass sich bei der Menschwerdung eıinen gestuften Prozess handelt, der auch
Stufen des Lebensschutzes ach sich zieht Bereıts AUS der Tatsache verschiedener
Bezeichnungen für das ungeborene Leben W1e Zygote, Morula, Blastocyste, Präa-
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Embryo und Embryo werden unterschiedliche Phasen des menschlichen Lebens
abgelesen, die auch einen differenten moralischen Status des menschlichen Lebens
begründen csollen 1e5e ese einer nıcht VOIN ang gegebenen, Ssondern erst

sraduell einsetzenden Schutzwürdigkeit des embryonalen Lebens wird heute NAatur-
ich vertireten, die Forschung mıt Embryonen legitimieren oder ZUMIN-
dest deren ethische Fragwürdigkeit relativieren.

1ese ese hat aber keinen der eutigen eNnNtTInNısS der ntwicklung
des menschlichen Lebens S1e ist vielmehr als I6 arıstotelisch-scholasti-
schen Beseelungstheorien iIm mittelalterlichen Denken beurteilen, VOIl denen
sich aber bereits die menschenrechtliche TIradıtion der Aufklärung abgesetzt hatl9
Man I1NUSS$S G1E als Neuauflage des biogenetischen Grundgesetzes VOIN rNs
Haeckel einschätzen, demgemäss der menscnliche Embryo In se1iner ontogenetil-
schen Entwicklung die tadien der allgemeinen, phylogenetischen Menschwerdung
wiederhaolt und gleichsam die Evolution In eiInNem neunmonatigen Zeitraffer rekapl-
tuliert, dass die Embryonalentwicklung AUS Beginn initrahumanen Vorstufen
voranschreitet und irgendwann das tadıum der Menschwerdung erreicht. Dieser
Spekulation, VOIN der die Wissenschafrt 1ImM Jahrhundert fasziniert DgeEWESECN 1ST, 1st
aber mıit den kErkenntnissen der modernen Genetik, VOTL em mıit der Entdeckung
der DNS und des N  S ihrer Rekombination hbel der Befruchtung, der en
Nizogen worden. Der Freiburger Moraltheologe ernar: Schockenho hat des-
halb mıit ec geurteilt: «Nicht die Anerkennung der Menschenwürde schon
rsprun des individuellen Lebens, sondern das Festhalten der überholten
Zeillhaufen-Theorie verrat einen vorwissenschaftlichen Glauben iIm inne des Hlo0os-
SeN Meinens, das ach ant die unfiersie ule der menschlichen
Erkenntnisgewissheit darstellt»20.

Menschliches en Vo  bn ang
DIie moderne Entwicklungsbiologie und Embryologie gehen demgegenüber VO  —

der egründeten Annahme AUS, dass es keinen Zeitpunkt In der Entwicklung des
menschlichen Lebens gibt VOI dem I1a  H behaupten könnte, VOINN da entwickle

Vgl ‚EHMANN, Vom Anfang des Menschseins. /Zur Grundlage In der euligen bioethischen Diskussion,
In NACKE eb RNST (Hrsg.), Das Ungeteiltsein des Menschen. Stammzellforschung un
Präimplantationsdiagnostik, Maınz 2002, 216=: 277

SCHOCKENHOFF, Die des Heilens und die Menschenwürde. Moralische Argumente für un wider die
embryonale Stammzellenforschung, ın Zeitschri für medizinische 47 (2001) 235-257, zit. 239
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sich der Embryo ZU Menschen. ESsS handelt sich vielmehr In jedem tadıum
einen menschlichen Embryo. Der Mensch wird deshalb nicht allererst AD

Menschen, sondern ist VOoO  — em Anfang, nämlich VO Zeitpunkt der
Verschmelzun VO  a K1- un Samenzelle, Mensch, WI1e VOL em Erich
Blechschmidt mıiıt ecC immer wieder betont hat Der menscnNhliche Embryo ist VOIN

em ang iestgelegt, und ZWar sowohl artspezifisch als ensch als auch indi-
vidualspezifisch alSs dieser Mensch Und sSeINeEe weitere Entwicklung weilst keine
Zasuren auf, die 1Im 1C. auf dieses grundlegende Charakteristikum des individuel-
len Lebens VOINl Bedeutung Sind. Solche Zäasuren SINd höchstens als «Parameter der
Reifungsvorgänge»21, nicht aber als reales Durschreiten VO  z verschiedenen
Entwicklungsstufen verstehen.

Als rgebnis der embryologischen Betrachtung der menschlichen Ontogenese
hält der Fribourger atom und Embryologe G(Gunter ager fest, dass «der TYyO
VON der Beifruchtung menschliches Leben darstellt und die Möglichkeir besitzt,
dieses mMenscC  IC en voll entfalten, WE ihm dıie aiur notwendigen
Umgebungsbedingungen egeben werden»22. Diese Annahme egründe die moder-

Entwicklungsbiologie damılt, dass mıt der Konstitution des Genoms, die
Urc die Verschmelzung VO  > Hl- und Samenzelle erfolgt, das vollständige
Entwicklungspotential des Menschen egeben 1st. Von diesem Zeitpunkt
iragt der Embryo alle unverwechselbaren agen In sich, die In einem kontinu-
lerlichen Prozess ohne relevante Zäsuren entfalten wird, TEeUNC unftier der
Voraussetzung, dass die dazu notwendige Unterstützung erhält und nicht urc

VO  a AUSSEeI der Se1INESgewaltsame Einwirkung Realisierung
Entwicklungspotentials gehindert wird, WIe dies hei der Forschung mıt Embryonen
eindeutig der Fall ist. Wenn die Entwicklung des menschlichen Lebens iIm inne
einer humanspezifischen Entwicklung verläuft, dann handelt sich In jedem
tadium einen menschlichen Embryo; und dann lässt sich 1n diesem
Entwicklungsprozess keine ZAasur ausmachen, ber die Ial urteilen könnte, ent-
stehe 1er eIwas völlig Neues US$g!  IN} der einzig qualitative Sprung
eginn der esamten UOntogenese, nämlıch die onstıtution des (1enoms a IS
Abschluss des ganzen Befruchtungsgeschehens.

21 RAGER, Menschsein zıwischen Lebensanfang un Lebensende. Grundzüge einer medizinischen
Anthropologie, In DERS HONNEFELDER (Hrsg.), Ärztliches rteılen un Handeln ur Grundlegung
einer medizinischen Frankfurt 1994, 3-1 zıt. Vgl uch GER (Hrsg.) Beginn,
Personalität un Ur des Menschen, Freiburg Br.-München 1997

22 RAGER, aa (Anm. 21) &D
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Selbst derjenige, der die Überzeugung, dass menschliches en mıt der
befruchteten, entwicklungsfähigen menschlichen FEizelle beginnt und eshalb
schützen Ist. In Zweifel zieht, musste angesichts des heutigen Wissensstandes
zumindest In echnung stellen, dass In der embryonalen Entwicklung des
Menschen keine Phase g1ibt, die einschneidend ist WIe die Zeugung und dass dort,

die Humansubstanz geht, 1Ur die weitestmögliche Definition des
Menschen Trlaubt sSeIN darf. Wenn CANrıstlıche davon ausgeht, dass VO

Zeitpunkt der Beiruchtung menschliches Leben egeben 1st, das sich fortan kon-
tinuilerlich weiterentwickelt, dann handelt sich hel diesem zweifellos sichersten,
weil Grundsatz «1N 10 Pro vita» orlentierten Ausgangspunkt der ethischen
Reflexion keineswegs eiINe offene Weltanschauungsfrage, bel der INna  w mıiıt genuü-
gend Toleranz durchaus verschiedener Meinung Se1IN annn S1e ist aber auch nicht
infach eiINe Glaubensirage, WIe jene unterstellen, die im Postulat eINeEeSs kon-
sequenten Lebensschutzes VON ang und In dem daraus sich ergebenden
«Humanı1ısmus a.h eine 11UTE «katholische Posıtion>» sehen wollen
Demgegenüber hat der Deutsche Bundespräsident Johannes Rau In selINer denk-
würdigen Rede In Berlin 1Im Maı 2001 erklärt, dass sich bel der Überzeugung der
Kirche VOI der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens VON der Empfängnis Hlis
ZU Tod nicht eiINe «blosse kirchliche Sondermoral» handle enn INa MUSSE
eın gläubiger Christ SEe1IN, erspuren, dass bestimmte orhaben der BlO- und
(entechnik 1Im Widerspruch grundlegenden Wertvorstellungen VO menschli-
chen Leben stehen: X  er einmal anfängt, menschliches Leben instrumentalisie-
ren, WelTr anfängt, zwıschen lebenswert und lebensunwert unterscheiden, der 1st
auf einer Bahn ohne Halt DIie krinnerung daran ist e1IN iIMmerwährender pe
Nichts darf ber die Uur: des einzelnen Menschen este werden»23.

Menschenwürde VOoO Beginn des Lebens iM

Die Annahme der christlichen dass menschliches en mıit der
Befruchtung eginnt, entspricht, WI1Ie argelegt, dem derzeitigen Wissensstand der
modernen Entwicklungsbiologie. Alle anderen Festlegungen des Beg1inns des
menschlichen Lebens einNnem bestimmten Punkt In der emDbryonalen Entwicklung
beruhen demgegenüber letztlich auf Willkür. Wenn sich erhält und WEn der

Y RAU, Wird es gut? Fur einen Fortschri ach menschlichem Mass, In (IRAUMANN (Hrsg.) Die
Genkontroverse. Grundpositionen, Freiburg BrT. 2001, 14-29, zıt.
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moralische Status des menschlichen Embryos VON em ang testgestellt WEelI -

den INU>S, dann steht menschliches en VOIN em ang 1m Schutzbereich
der enschenwürde, die die Achtung des Daseıins seıiner selbst en gebietet,
und dann INUSS der Menschenwürdeschutz beziehungsweise der Lebensschutz auch
dem Embryo zukommen24. Der menschliche Embryo ist dann TEe1INC nıcht 11UTLE als
e1INn Schutzobjekt betrachten, sondern vielmehr als e1IN Subjekt individueller
Rechte un damıiıt a IS e1iIn Grundrechtsträger, worauf der deutsche
Verfassungsrechtler 0Se, Isensee mıt ec hinweilst: «Letztlich haften en
Versuchen, den Lebensschutz auf einen Zeitpunkt ach der Kernverschmelzung
verlegen, Momente VOIN Willkür. Wi  urirel und folgerichtig ist die Anknüpfung
die Verschmelzung. Das Grundgesetz der Bundesrepubli Deutschland schützt das
Leben VOIN Anfang AL Deshalb ist das Schutzkonzept «umfassend und folgerichtig.
Die srundrecht.  tliche Anerkennung erfolgt bedingungslos, ohne Ausnahme, ohne
Vorbehalt S1e erfasst das Leben VOL und ach der Nidation, VOL und ach der
Geburt»25.

5.1 Medizinisch-technische Vernutzung VoO  k menschlichem en
In dieser umfassenden 1C. 1st Forschung mıiıt Embryonen und emDbryonalen

Stammzellen S medizinisch-technische Vernutzung VON menschlichem en in
einem csehr frühen tadıum wissenschaftlichen Zwecken und damıt a1Ss
Instrumentalisierung menschlichen Lebens iremdnützigen 7Zwecken beurte!l-
len enn die Herstellung VON und die Forschung mıiıt embryonalen Stammzellen

die Zerstörung VOINl Embryonen Im Blastocystenstadium VOTaus 1er 1e der
Trun weshalb Ial konsequenterweise VOINl Forschung mıit und nicht mensch-
lichen Embryonen reden sollte enn das « A1>> suggeriert das unbeschädigte
Fortleben derjenigen Embryonen, «a 1l>» denen geforscht wird, während G1E el
tatsächlic ZersStor und damit 1m buchstäblichen Sıinn Temden Zwecken VeTI -

raucht werden. Die Forschung mıiıt embryonalen Stammzellen ist jedenfalls e1in
Unterftfall der verbrauchenden Forschung mıt Embryonen und sollte ehrlicherweise
auch bezeichnet werden. 1er ieg der TUN! weshalb WIT eın Embryonen-
Forschungs-Gesetz brauchen, das bereıts dem amen ach die auch verbrau-

24 Vgl. HOLDEREGGER, iısche Trobleme In der Stammzellforschung, 1ın HOLDEREGGER MÜLLER
SITTER-LIVER ZIMMERMANN-ÄCKLIN (Hrsg.), Theologie un hiomedizinische Freiburg (Schweiz)-
reiburg Br. 2002, 250-267

ISENSEE, Der grundrechtliche Status der EmöOryoSs, 188 ÖFFE (Hrsg.) Gentechnik un
Menschenwürde, Köln 2002, 37-(7, z1it. 61
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chende Embryonenforschung prinzipie. Trlaubt und lediglich einschränkende
Bedingungen auflistet. Was WIT vielmehr nöTLg en, 1st e1N Embryonen-Schutz-
Gesetz, das die Grundintention ZU USCTUC rın dass die Menschenwürde des
embryonalen Lebens prinzipiell respektiert und geschützt werden 1L1US55

Kur das en menschlicher Embryonen bedeutet dies konkreit, dass GIE auch In
ihrer Frühphase einer Güterabwägung entzogen bleiben MUSSsSen 1ine Abwägung
des Lebens als des fundamentalsten Rechtsgutes ist hnehin 1Ur dort verantiıworti-
bar, en Leben ste nicht ingegen mıiıt eliebig anderen Rechts- und
Verfassungsgütern. Dennoch tellen sich In der heutigen Sıtuation Zwel weiltere
Fragen, auf die näher einzugehen ist.

Die rage bezileht sich auft die verheissungsvollen Möglichkeiten, die die
Forschung mıiıt Embryonen und embryonalen Stammzellen eröffnen könnte. ES ist
davon die Rede, dass sich mıit VONnNn embryonalen Stammzellen Zelltherapien
durchführen lassen, schwere Krankheiten WIe Diabetes, Parkinson, Alzheimer
oder auch infarktgeschädigte Herzzellen therapieren können. gesehen davon,
dass I1a derzeit ber die therapeutischen Heilungschancen kaum verlässliche
Aussagen machen kann, ruft diese rage aber ach einer grundsätzlichen Antwort
In der Tat ist zunächst zuzugestehen, dass die Forschung mıt embryonalen
Stammzellen ZWar durchaus auch berechtigte und anerkennenswerte zıele WI1e die
Erkundung VOIl Heilungsmöglichkeiten bei bisher unnelı  aren Kran  eıten
und die adurch ermöglichte Hilfeleistung für kranke Menschen verfolgt. Auf der
ene der dazu erforderlichen ıttel lässt G1E sich thisch aber nicht rechtfertigen.
enn diese Mittel beinhalten eiINe euUuiLC. erkennbare Vernutzung VOINl menschli-
chem Leben Da der mMmensc  1C Embryo einer thiısch verantwortbaren
Rechtsordnung hinsichtlich dessen, Was die dem Menschsein als olchem geschul-
deten Rechte angeht, dem gleichen Schutz WIe alle Menschen untersteht, greift die
Forschung mit Embryonen und embryonalen Stammzellen In die unveräusserlichen
menschlichen Rechte e1n, anderen Menschen helfen können. Die Vernichtung
VOINl Embryonen iIm Rahmen der wissenschaftlichen Forschung eshalb
«zwangsläufig jener ausschliesslichen und vollständigen Instrumentalisierung,
die ach ants berühmter Selbstzweckformel mıt der ur des Menschen OI-

einbar 1st»26_ er ingriff, der nicht ZU Wohl des Embryos geschieht, sondern
dessen ec auf eigenes Leben vielmehr In schwerwiegender Weise verletzt, ist
eshalb e1IN «unerlaubter Akt», den eın och gemeinter WEeCcC. rechtfertigen

SCHOCKENHOFF, Die des Heilens und die Menschenwürde. Moralische Argumente für un wider
die emöOryonale Stammzeltlenforschung, 1IN: Zeitschri für medizinische Ethik 4{ (2001) 235-257, zit. D3[
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kann, da e1in guter WecC «eine ıIn sich schlechte al» nicht macht?27. Selbst der
Rechtsanspruc kranker Menschen auf die Nutzung er denkbaren eilungs-
möglichkeiten, der auch die Erforschung und Nutzung Therapieverfahren
einschliesst, I1NUSS deshalb dort seıine unbedingte Grenze finden, SeINE Durch-
sSeizung die Vernichtung Temden Lebens erfordern wurde

DIie zweıte Frage richtet sich darauf, ob nıicht wenigstens die bei N-vItro-
Fertilisations-Verfahren überzähligen E  ryonen für die Forschung mıiıt embryona-
len Stammzellen verwendet werden dürften Darauf ist zunächst antworten, dass
In erstier Linie diese Verfahren celbst verbessert werden MUSSeN, dass G1E ihre
Jjele ohne die Inkaufnahme später verwalster Embryonen erreichen können. enn
die sogenannten überzähligen Embryonen Sind hiısher unvermeidbare TOduktTie der
In-vitro-Fertilisation, die TEeUNC ach dem chweizerischen Fortpflanzungs-
medizingesetz verboten Sind. enn dieses (Jesetz hat die In-vitro-Fertilisation 1U

der Bedingung zugelassen, dass Missbrauchsmöglichkeiten zuverlässig AUS-

geschlossen werden MUSSeEeN und dass keine überzähligen Embryonen hergestellt
werden dürfen Da die Einhaltung dieses (‚esetzes offensichtlich weder kontrollier
och urglert WwIrd, entbehrt nicht eINeES gewlssen Zynismus, WE Jetzt gefordert
wird, die Forschung mıt embryonalen Stammzellen SO 1Ur beli den sogenannten
«überzähligen» Embryonen Tlaubt sSe1IN, a1S0 mıit jenen Embryonen, die ach
dem Fortpflanzungsmedizingesetz gar nicht geben dürfte

Angesichts dieser gefährlichen Entwicklung ist die zumindest nachträgliche
—-Einsic. unausweichlich, dass das ethische Problem bereits damit beginnt, dass
INnan ZULE Erfüllung des Kinderwunsches VON Eltern menschliche Embryonen her-
stellt Da nämlich die In-vitro-Fertilisation, WEn überhaupt, DUr un der
edingung thisch gerechtferti werden könnte, dass zugleic für die unerlässili-
chen Voraussetzungen der möglichen Weıiıterexistenz des Embryos or etiıragen
wird, ergıibt sich In ethischer 16 zumindest das Postulat der Optimierung des In-
vitro-Fertilisations-Verfahrens, die lage getireitenen Folgeprobleme VOeI -

meiden. ass solche Anstrengungen nicht ohne Erfolg SEeIN mMUuUSSen, zeigt die
Jatsache, dass bereits VOT Jahren englischen Forschern gelungen 1st, unbefruch-
teife 1zellen auf dem Weg der Kryokonkonservierung aufzubewahren, dass
Jeweils 1Ur der Embryo erzeugt werden kann, der der Frau unmittelbar implantiert
wird Doch mıt diesem wichtigen Hinwels ist die ra och nicht beantwortet, Was

mıiıt den bereits vorhandenen verwalsten Embryonen geschehen coll

27 PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA, Erklärung ber die Herstellung SOWwILE dıe wissenschaftliche un therapeulti-
sche Verwendung DON menschlichen embryonalen Stammzellen, del Vaticano 2000,
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Diesbezüglich wird betont, dass doch gute (ırunde g1ibt, die überzähligen
E  ryonen Forschungszwecken nutzen dürfen, da ihre individuelle Weiter-
existenz hnehin ungesichert 1st 1ese Behauptung wird zumelst mıt dem weılteren
utilitaristischen Argument unterstutzt, dass die offensichtliche Unvermeıilidbarkeit
des es die Art und Weise seiner Herbeiführung gegenstandslos oder zumindest
nebensächlic macht enn WE der Tod nhnehın JEWISS sel, Se1l auch ıIn ethi-
scher xr ES irrelevant, auf weilche Art und Weise eINTIr1 Dieses auch AUS den
gegenwärtigen kEuthanasiedebatten bekannte Argument übersieht TENIC. dass die
Tatsache der Unabwendbarkeit des es den menschlichen Embryo gerade nıcht
ZU echt- und Würde-losen Objekt der Nutzungsinteressen der Forschung degra-
dieren darft. 1eimenr bleibt auch der todgewel  © mMenschliche Embryo H1s YAGR

vorhersehbaren FEFnde SEeINES Lebens JIräger moralischer Rechte, weil als selbst-
zwecklıches itglie der ethischen Menschengemeinschaft geachte werden 11USS

Da dem ec auf ungestörtes terben el eiINe besondere Bedeutung zukommt.
INUSS die thisch adäquate Art des Umgangs miıt dem todgeweihten Embryo darin
bestehen, dass sterben gelassen WITrd, un nicht darin, dass für
Forschungsvorhaben instrumentalisiert wird

Bioethischer un:! christlicher Rubikon
ES I1USS$S also beim Urteil bleiben, dass mıit der Forschung mıiıt menschlichen

(ırenze der ethischenEmbryonen un embryonalen Stammzellen die
Verantwortbarkeit derart überschritten ware WIEe seinerzeit asar den Rubikon
überschritten hat In der Tat stehen WIT mıt diesen Forschungsvorhaben, WIe
olfgang u0Oer, der Bischof der Evangelischen Kirche In Berlin-Brandenburg mıt
ec betont, VOLT einem bioethischen Rubikon28 Wenn WIT ihn überschreiten, steht
Uulls SJEWISS die Erfahrung VOINl Goethes Zauberlehrling 1INs aus «IIIEe Gelster, die ich
rief, werde ich nıcht mehr 10S5». Wenn WIT ingegen der menschenrechtlichen
Iradıtion der europäischen Aufklärung, der CANrıstlıche sich auch heute VeEeI -

pflichte WE ISS, festhalten, dann legt sich nahe, diesen Rubikon nicht ber-
schreiten und auf Forschung mıiıt E  ryonen und emDbryonalen Stammzellen VelI -

zichten. 1eSs ist aber ein Verzicht «1 amen des Lebens»29 und In längerifristiger
1C. des Menschen willen enn die Selbstbegrenzung 1mM biomedizinischen

HUBER, Der gemachte ensch Christlicher Glaube un Biotechnik, Berlin 2002
20 LEHMANN, Mut ZÜU mdenken. are Positionen In schwieriger Zeıl, reiburg BT. 2002, 68
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ınd gentechnologischen Umgang mıt dem Begınn des menschlichen Lebens wird
sich a IS der lebensdienlichere und menschenfreundlichere Weg herausstellen.

Wiewohl solche bioe  ische Askese vernünftig einsichtig gemacht werden kann,
wird STEeISs deutlicher, dass G1E ohne letzte Verankerung In der Transzendenz (‚0ttes
ohl kaum genügen Energlie ZUE Realisierung en wird Deshalb wird STEe

unaufschiebbarer, die menschenrechtliche Iradıtion der ufklärung mıit der christ-
lichen Überzeugung VOIN der Gottebenbildlichkeit des Menschen unterstutzen und
verbindlich präzisieren. Mit ec hat der evangelische eologe Wolfhart
Pannenberg ıimmer wieder betont, dass das Leben des Menschen deshalb nicht 11U!E

dem Zugriff anderer Menschen, sondern auch der (Gjewalt des Staates entzogen bleli-
ben INUuss, weil dieses en ott gehört, und hat daraus den chluss geZOSgECN,
dass dies «dle eINZIg wirklich durchschlagende egründung für die Personwürde
des Menschen und insbesondere für die G1E kennzeichnende Unantastbarkeit» 1st
«SI1ie gilt dann, weil ıIn der Bestimmung des Menschen egründe und nicht in

irgendwelchen vorfindlichen erkmalen auch für die Menschen, die den eDTAauCl.
ihrer Vernunft och nicht oder nicht mehr a  en Die Ausstattung des Menschen
mıt Vernunft hat in der Geschichte leider nN1ıe gehindert, dass Menschen einander
Tode brachten»30.

(1emäÄäss der christlichen Glaubensüberzeugung chenkt ott bereits dem unge-
borenen Leben 1Im Mutterschoss An-Sehen und ur  e, WI1Ie 65 der wunderschöne
Psalm 139 ZU USdTruc. bringt: «Deimne sahen, WI@e ich entstand, In Deinem
Buch War schon es verzeichnet;: meıne Jage schon gebildet, a IS och kel-
ner VO  a ihnen da 16) Diese Bekenntnisaussage behält auch Im 1C der
modernen FErkenntnisse der Genetik und der Entwicklungsbiologie ihre Kraft
Deshalb wird letztlich alleın die religiös-christliche Begründung der unbedingten
ürde, die dem Menschen VOINl ott zugesprochen Ist, och In der Lage se1n, eine
«ethische Sperre gegenüber er Reduzierung des Menschen auf e1INn Mittel ZU

‚WEeC. un GEe1 eIN och guter Zweck» errichten?!, weil letztlich 11UTE G1E dem
ethischen Argument der Menschenwürde einen verbindlichen Charakter geben
vVeErm3$g.,

30) PANNENBERG, Christliche Rechtsüberzeugungen Im Kontext einer pluralistischen Gesellschaft, In DERS..,
eiträge ZUr Göttingen 2004, 55-68, zıt. Vgl DERS., Christliche Wurzeln des edankens der
Menschenwürde, 1n DERS., eiträge ZUr Systemaltischen Theologte. Band Natur und ensch un die
Zukunft der Schöpfung, Göttingen 2000, 191-201

31 BEDFORD-STROHM, Auf dem Weg Z vollkommenen Menschen? Ökumenische Urteilsbildung un ethi-
sche Reflexion, In Ökumenische undschau 51 (2002) 275-293, zit. 2517
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Erosion der menschlichen reinel

Miıt uten Zwecken plieg heute VOL em die Forschungsfreiheit legitimiert
werden, die die Grenzen der prinzıplellen Mac  arkeı immer weiter übersprin-
genN TO und auch VOTL dem Lebensrecht des ungeborenen Lebens nıcht mehr Halt
macht, indem auch das Lebensrecht menschlicher Embryonen der Forschungs-
freiheit geopfert werden soll Die Forschungsfreiheit ist TEelC 1Ur die letzte
KONSEQquUENZ des neuzeitlichen Freiheitsverstäiändnisses überhaupt, In dem die
menschliche Freiheit STEeTISs deutlicher a IS Freiheit unbeschränkter Verfügung und
Ireier Entfaltung des Individuums verstanden und praktiziert worden ist Von er
ist angezeigt, nochmals auf die einleitenden Überlegungen ZU modernen
Prinzip der Mac.  arker zurückzukommen.

6.1 Verfall der Menschenrechtsidee
Das neuzeitliche Verständnis der Freiheit hat jene rulnösen Auswirkungen auch

auf die Geltung der Menschenrechte gehabt, die WIT heute erleben, WI1Ie die VOT
em In Amerika NEeuUu diskutierte rage ele ob die Menschenrechte wirklich unı-
versal sSind und en Menschen zukommen. Diese gefährliche Erscheinung hat
ihren wesentlichen TUNn darin, dass auch und untier den Menschenrechten
das ec. auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit immer mehr die erste Stelle
erückt worden ist WAar gilt In den heutigen Rechtsordnuhgen die Menschenwürde
wenigstens prinzıpie och als übergeordnete oOrm der Spitze der
Menschenrechte: und das ec auf freie Entfaltung der Persönlichkeit wIrd bei-
spielsweise 1Im Deutschen Grundgesetz als eingeschränkt Urc die Rechte ande-
rer, Urc das Moralgesetz und MC die verfassungsmässige Ordnung der für alle
geltenden Gesetze verstanden. In der konkreten Rechtswirklichkeit Jjedoch ist VON
diesen Einschränkungen eigentlich 1U die chranke der individuellen Willkür
geblieben. Welches Gericht ist beispielsweise och Im Stande, konkret und glaub-
würdig urteilen, WOTrTINn die Beschränkung dessen, WdS$Ss der einzelne für die freie
Entfaltung seiner Persönlichkeit hält, IC die Rechte anderer besteht, WEn nicht
In den Vorschriften der staatlichen Kechtsordnung? Diese Vorschriften der
Rechtsordnung können aber ihrerseits leicht und chnell als VONN aUussen auferlegte
Schranken erscheinen, die die individuelle Freiheit einschränken. Die Konsequenz
davon 1st, dass die Rechtsnormen übergangen werden, sofern dies ohne nachteilige
Folgen für den einzelnen ist Das Prinzip der freien Selbstbestimmung des einzelnen
ist bei der ra des Schwangerschaftsabbruchs bereits In Konflikt geraten mıiıt dem
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prinzipiell übergeordneten Prinzip der Menschenwürde, das die Unantastbarkeit
des menschlichen Lebens garantieren coll Ahnliche fatale Konsequenzen hbahnen
sich heute einerseıts In der 10€e€ und anderseılts hei der ra der FEFuthanasıe

W1€e die janusköpfige Erklärung der Schweizerischen ademıe der
Medizinischen Wissenschaften unlängst gezeigt hat

Angesichts dieser ruln0osen Entwicklungen hat Wolfhart Pannenberg mıit bestem
Recht geurteilt, dass die Konzentration der Menschenrechte auf das individuelle
ec. ZUL irelen Entfaltung der Persönlic  el selbst «Ausdruc eINeSs erialls der
Menschenrechtsidee» 1st, «Wl die freie Entfaltung der Persönlichkeit nicht auf die
dee des uten bezogen und inr untergeordnet wIird, sondern selber eINeTr Art
etzter Entscheidungsinstanz ber Gut und BOs werden tendiert». Eng damıt

hängt die welıltere Feststellung, dass das ethische Normbewusstsein
immer mehr auf den «Akt 1LUFr och emotional begründeter Wertungen» reduziert
wird: «DIie Unterschiedlichkei moralischer Wertungen wird cselber einer aCc.
der fIreien Entfaltung der Persönlichkeit»32.

Von er kann es nicht erstaunen, dass INa ahnlıche Verfallserscheinungen
auch beim heute weithin dominierenden Verständnis des menschlichen (jewlsSsens
feststellen INUusSs, bei dem das omplexe Phänomen des (eWIsSsSens zumelıst auft die
subjektive Gewissheit des einzelnen reduziert wird 1ese Subjektivierun des
(Gewlssensverständnisses hat ihren TUnN! darın, dass VOI den ZwWel wesentlichen
Ebenen des Gewissensbegriffs die eiInNne ausgeblendet und die andere beinahe AQUuSs-

schliesslich VASR Iragen gebrac wird Diese beiden Ehbenen hat die chrıstlıche
TIradition mıit den egriffen Anamnesi1s und Conscientila ZU USdTUC gebracht:
Anamnesis hbezeichnet die ontologische Schicht des Gewissensphänomens iIm inne
der Urerinnerung des Menschen das ute und ahre, WI1e dies Augustinus mıiıt
den Worten ausgedrückt hat «WIr könnten nicht urteilend ass das einNne Des-
sSer SEe1 als das andere, WE uns nicht e1in Grundverständnis des uten eingeprägt
wäare»33 Conscientia meiınt demgegenüber den Gewissensakt auf der Ebene des
konkreten Urteilens.

1e INa  . el Ebenen 11, geht e5 1m (Gewissensakt die
wendung der Urerinnerung das Gute und TEe In den einzelnen Lebens-

32 PANNENBERG, Die moralischen Grundlagen der modernen Gesellschaft un die Kirche, 1n DERS.., eıtrage
ZUr Göttingen 2004, 131 84, Z1it. Vgl DERS., Grundlagen der Philosophisch-theologische
Perspe.  ven, Göttingen 1996

33 AUGUSTINUS, De trınıtate V $ 4, 1InN: Patrologia Latına 42, 949
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SILUAaLLONeEN des Menschen. Blendet INa ingegen die ontologische ene der
Anamnesis, nämlich der vernehmlichen und gebieterischen Gegenwart der Stimme
des ahren und uten 1mM Menschen QUS, dann bleibt VOoO (1ewI1lssen 1Ur och der
GewIissensakt, das (1ew1ssen als (eschehen Im Vollzug, das die Anamnesıi1ıs nicht
mehr wirken lässt amı aber wird das (1ewIlissen auf die subjektive GewiIissheit des
einzelnen reduziert, die TEeNC oft kaum mehr VON persönlichen Meinungen unfier-
schieden werden kann, worauf ardına. Joseph Katzınger mıt ec. hinweist: «DIe
Identifikation des EWISSEeNS mıit dem Oberfllächenbewusstsein und die Reduktion
des Menschen auf seıIine Subjektivität befreit nicht, Ssondern versklavt;: S1E macht Uulls
erst vollends abhängig VOL den herrschenden Meinungen und erniedrigt das Niveau
der herrschenden Meinungen selbst VON Jag Jag Wer das (1eWI1lssen mıt ober-
flächlicher Überzeugtheit gleichsetzt, identifiziert mıiıt einer schein-rationalen
Sicherheit, die AUS Selbstgerechtigkeit, Konformismus und räghei gewoben ist.
Das Gewlssen wird ZU Entschuldigungsmechanismus degradiert, während doch
die Jransparenz des ubjekts für das (‚Ottliche und die eigentliche ur und
(GrOÖsse des Menschen darstellt»34.

Diesen neuzeitlichen Schrumpfungsprozess Im Gewlssensverständnis annn INa
sich besten Begriff des irrenden (Gewlssens veranschaulichen. Aass auch das
irrige (ewIsSsen den Menschen bindet, dieser Grundsatz ist auf der ene des
GewIissensurteils In der Tat gültig und unerlässlich. ES kann deshalb nıe Schuld se1n,
WEn eIN Mensch seıiner Überzeugung folgt INUSS vielmehr. Aass auch das IrT1-
DE (1eW1ssen verpflichtet, dieser (Gırundsatz triftt aber 1Ur auf der Ebene des
GewiIissensurteils Z In keiner Weise ingegen auf der ontologischen ene 1er
I1USS 1elmehr VON Schuld gesprochen werden, die darin besteht, dass INa Vel -
kehrten und irrigen Überzeugungen gelangt 1st, weil INna die Anamnesis, die
Urerinnerung das ute und anre, In sich ZU Verstummen gebrac. hat Die
eigentliche Schuld ieg dann nicht 1Im Jeweiligen Gewissensurteil, In der conscientla
1Im CNSgeETEN Sinn, sondern In der «Verwahrlosung meines e1INs, die mich stumpf
gemacht hat für die Stimme der ahrhner und deren USPrUuC. In meinem
Innern»35>. 1er liegt der tiefste run dass auch Überzeugungstäter WI1e Hitler und
Stalin schuldig SINd, selbst WenNnn S1Ee sich auf ihr TEeUlC irrıges (1ewIlssen beru-
fen en

RATZINGER, Wenn du den Frieden willst, ACı das ((eEWISSEN Jedes Menschen. ((eEWIisSsSeNn un ahrheıl,
In DERS., ahrheıt, Werte, acCı Pluralistische Gesellschaft ıIm Kreuzverhör, Tankiur' 1999, 23-
62, zit. 38-39

45 Ebd.
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6.2 Staunen ber das Leben und Grundrecht auf en
ES sind die Reduktion des omplexen Gewissensphänomens auft das

Gewissensurteil alleın und damit umgekehrt die wendung der Lehre VON der
Bindung auch des irrıgen (1ewWw1lssens auf das reduziert verstandene Gewissen, die
die sehr problematische Subjektivierung der erufung auf das eigene (ewlssen AUuS-

machen und die ethische Verständigung überhaupt und ber die (ırenzen der
Mac  arker ın der Biomedizin iIm besonderen schwierig machen. enn auf der
ene des (jewissensurteils alleın werden sich unfier den heutigen Bedingungen
kaum tragfähige ONsSsenNse hilden können, WEl nicht die Anamnesiıis die ur
des menschlichen Lebens, VOIN der Befruchtung bis ZU natürlichen Tod, in
Weise ZUr Geltung gebrac werden annn

1er liegt der TUnN! die 9grossen Herausforderungen In der eutigen
Biomedizin nıcht mehr auf der Ebene der konkreten allein ewälti werden
können. DIie spezifische Sendung der TE besteht vielmehr darın, dass G1E 1Im
ÜE des aubDbens die menschliche Vernunftit erleuchtet und hellsic  1g macht für
die besondere Versuchung unNnlseT7res technisch-naturwissenschaftlichen Zeitalters.
1eSse besteht darın, dass eiINe eue Art VOIL (jewissheit hervorgebracht worden 1st,
die 11UE uUurc das Experiment bestätigt werden ann, und dass deshalb 1Ur och
das als vernünftig und ernsthaft beurteilt wird, Was In der eIse des Experimentes
geWIlsSS gemacht werden kann. Um diese Gewissheit verstärken, [11US55 das Gehbhlet
des kKxperimentierens immer weiter ausgedehnt werden HIS 1In, dass das
aCc.  are auch machen lst, ohne danach iragen, ob {11all das, Was INa  w tech-
nisch-experimentell kann, auch menschlich und thisch WITKIIIC machen darrt.

Diese reduzierte Vernunfit des Machens und Experimentierens 11USS$S die Kirche
aufklären, und ZWar dadurch.,. dass G1E diese selbst auf die Anfänge des Verstehens
zurückführt Miıt ec sahen die griechischen Philosophen den ang des Denkens
Im Staunen. (1eNauUsoO werden WIT die biomedizinischen Herausforderungen, VOL

denen WIT heute stehen, 1Ur dann bestehen, WE WIT das under des menschlii-
chen Lebens WI1Ie des Lebens überhaupt nicht weiterhin für celbstverständlich hal-
ten, sondern 11EU STtaunen beginnen.> ES I1USS$S Trlaubt sein, auch und gerade der
Wissenschaft heute zZuzumuten beli en objektiven Forschungsbemühungen
taunen Sonst hätte In der Tat der Philosoph Martın Heidegger 1LUFr Zu recht,
WeNnNn provozierend behauptete, dass die Wissenscha nıcht denkt?37

316 Vgl KOCH, Das en G(Gabe (rottes un Aufgabe des Menschen, ıIn Schweizerische Kirchenzeitung 170
(2002) 194-202

37 HEIDEGGER, Was heisst denken? übingen 1954
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DIie Kirche staunt nicht 11UT!E ber das under des Lebens, sondern auıch und
besonders ber den Menschen, den G1E als en (‚ottes versteht und ıIn dieser
Auszeichnung den tiefsten TUN! für die Unverletzlichkeit der Menschenwürde
wahrniımmt. 1eSs ist jenes Fundament, anuf dem letztlich jede Zivilisation und die
europäische Kultur Im besonderen stehen. enn «WO der Mensch nicht mehr als
untier (Giottes Schutz stehend, (i10ttes Atem In sich tragend, gesehen wird, da fangen
die Überlegungen in ach seInNem Nutzwert betrachten»38, und da beginnt
die Diktatur des allein Machbaren und Nützlichen Angesichts der heutigen
Möglichkeiten der Biomedizin und der Gentechnik wird entscheidend darauf
ankommen, oh gelingen wIrd, die csittliche ur des menschlichen Lebens auch
In der Welt der bıomedizinıschen Technık verteidigen.

Die CNrıstiliche Kirche jedenfalls ist berufen und verpflichtet, sich konsequent für
die gesellschaftliche und staatliche Respektierung derur des Menschen und der
diese uUur: begründenden endgültigen Anerkennung des Menschen Urc ott
eInzusetzen. Von ihrem (Gjottes- und Menschenbild her macht sich die Kirche stark
für einen konsequenten Humanısmus VO befruchteten FEı bis ZU natüurlichen
Tod Das Menschenrecht auf Leben erwelst sich deshalb iIm Licht des christlichen
aubens als Gottesrecht, genauerhin als Gottesrecht auf das Menschenleben, VO  a

der Empfängnis HIS ZU Tode C das ec auftf freie Entfaltung der
Persönlichkeit und nicht das ec auftf freie Forschung, sondern das ecC auf
en 1st das sgrundlegendste Menschenrecht. diesem Grundrecht werden
sowohl die (ırenzen der Mac  arkelı als auch dıe (ırenzen des neuzeitlichen
rogramms «Verum qula faciendum» orientlieren Se1IN Dieses Grundrecht auf
en wieder In Erinnerung rufen und bei den konkreten biomedizinischen und
gentechnischen Fragen einzubringen, ist die zweifellos wichtigste Aufgabe der
Kirche In der heutigen Gesellschaft

TZINGER, Im Anfang SC (r ott. Vier Münchener Fastenpredigten ber Schöpfung un Fall, München
1986,
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